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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Nationalrat beriet die Änderungen am Doppelbesteuerungsabkommen mit den
Niederlanden in der Frühjahrssession 2020, nachdem die WAK-NR sich kurz zuvor mit
16 zu 7 Stimmen für die Annahme sämtlicher DBA-Änderungen zur Erfüllung des BEPS-
Übereinkommens ausgesprochen hatte. In der kurzen Ratsdebatte begrüsste Franziska
Ryser (gp, SG) den Umstand, dass auch die SVP «die Notwendigkeit der DBAs
anerkannte», und freute sich darauf, die Zusatzprotokolle mit der Unterstützung der
SVP zu genehmigen. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht ganz, denn eine Mehrheit
der SVP-Fraktion stimmte gegen den Entwurf. Da sich die restlichen Fraktionen jedoch
geschlossen hinter das Geschäft stellten, resultierte ein Mehr von 155 zu 26 Stimmen
(bei 9 Enthaltungen). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Schweiz ansässigen, natürlichen Personen soll in Zukunft ihre
Verrechnungssteuer auch rückerstattet werden, wenn sie die mit der
Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte oder Vermögen nicht oder falsch deklariert
haben. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Gelder nachträglich
deklariert werden. Dies beantragte Daniela Schneeberger (fdp, BL) in einer im
September 2016 eingereichten Motion. Damit soll die Entwicklung der
Verrechnungssteuer von einer Sicherungssteuer hin zu einer Strafsteuer korrigiert
werden. Zuletzt hatte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Praxis bezüglich der
Rückerstattung der Verrechnungssteuer verschärft, indem diese verwirkt wird, wenn
die Deklaration der entsprechenden Einkünfte erst durch Intervention der
Steuerbehörden erfolgt. Die Motionärin argumentierte, dass mit der Steuererklärung
überforderte Steuerpflichtige nicht mit einer Strafe von 35 Prozent belegt werden
sollen, wenn die Erträge im Veranlagungsverfahren korrekt besteuert werden. Der
Bundesrat erklärte sein Verständnis für das Anliegen, bestand aber darauf, dass die
Rückerstattungsberechtigung nur dann gelte, wenn die Deklaration spätestens bis zur
Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung eingehe. Da dies aus der Motion nicht explizit
hervorgehe, beantragte er die Motion zur Ablehnung und beauftragte stattdessen das
EFD, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, welche Artikel 23 VStG um einen
Rückerstattungsanspruch bei einer Deklaration auf Nachfrage der Steuerbehörde
ergänzen soll. Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll aber eine Rückerstattung nur
bei einer noch nicht rechtskräftigen Veranlagung möglich sein.

In der Behandlung der Motion im Nationalrat verwies Schneeberger insbesondere auf
die Dringlichkeit der Vorlage und erklärte, dass eine Annahme der Motion trotz der
Bundesratsvorlage notwendig sei, um dem Bundesrat aufzuzeigen, „wohin das
Parlament möchte”. Eine Ablehnung würde hingegen ein falsches Signal senden.
Finanzminister Maurer versprach hingegen, dass der Bundesrat in den nächsten
Wochen eine entsprechende Botschaft verabschieden werde. Wenn die Büros das
Geschäft rasch zuwiesen, könne die Revision bereits im April von den Kommissionen
behandelt und damit noch im Jahr 2018 abgeschlossen und in Kraft gesetzt werden.
Entsprechend sei eine Annahme der Motion nicht nötig. Zudem betonte Maurer erneut
die Differenz des Bundesratsvorschlags zur Motion bezüglich der zeitlichen
Beschränkung der Nachdeklaration. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 133
zu 61 Stimmen an, wobei sich die SP-, die Grünen- und die GLP-Fraktion geschlossen
gegen die Motion aussprachen. 4

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 folgte der Ständerat seiner WAK-SR und lehnte die Motion
Schneeberger (fdp, BL) zur Verwirkung der Rückerstattung bei der
Verrechnungssteuer stillschweigend ab. Im Rahmen der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes sei die Motion bereits umgesetzt worden, hatte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) dem Rat zuvor erklärt. 5

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die
letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,
nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», die sogenannte 99-Prozent-Initiative. Neben
dem Mehrheitsantrag der WAK-NR auf Annahme der bundesrätlichen Botschaft und
somit auf Empfehlung zur Ablehnung der Initiative lagen dem Rat zwei
Minderheitsanträge Bendahan (sp, VD) und Wermuth (sp, AG) vor. Die Minderheit
Bendahan präsentierte dem Rat einen direkten Gegenentwurf: Anstatt
Kapitaleinkommen über einem Grenzbetrag zu 150 Prozent zu besteuern, wie es die
Initiative vorschlug, sollte das höhere Kapitaleinkommen gemäss Gegenentwurf gleich
wie das Arbeitseinkommen zu 100 Prozent besteuert werden. Die Initiative wolle das
Kapital höher besteuern, so wie zuvor die Löhne höher besteuert worden seien; wer
also die Initiative für extrem halte, weil sie eine Einkommensart bevorzuge, müsse
eigentlich für den Gegenentwurf stimmen. Mit diesem würden Lohn und Kapital gleich
behandelt, argumentierte Bendahan. Die Minderheit Wermuth hingegen beantragte
dem Rat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die zwei Minderheitensprecher
stellten vor allem eine Frage in den Mittelpunkt ihrer Reden: Wieso soll Einkommen aus
Erwerbsarbeit zu 100 Prozent und Einkommen aus Kapital zu einem reduzierten
Prozentsatz besteuert werden? Wert und Reichtum würden «genau an einem Ort
produziert werden, und das ist die menschliche Arbeit», betonte Wermuth. Da das
Steuersystem dies aber nicht abbilde, nehme der «Unterschied zwischen unten und
oben» auch in der Schweiz zu. 
Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) und Kommissionssprecher Regazzi (cvp,
TI) nahmen den Grossteil der Kritik an der Initiative, welche in der Folge von den
bürgerlichen Mitgliedern im Rat geäussert wurde, eingangs bereits vorweg. Sie
kritisierten, dass der Initiativtext sehr breit formuliert sei und viel
Interpretationsspielraum lasse. So werde zum Beispiel nicht klar, welche
Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen gezählt würden; denkbar sei gemäss
Initiativtext, dass neben den Kapitalgewinnen auch Erträge aus beweglichem und
unbeweglichem Vermögen, wie Eigenmietwerte oder Renten aus der Vorsorge,
betroffen wären, auch wenn die Initiantinnen und Initianten in ihren Erklärungen von
einem engeren Begriff ausgingen. Die Initiative bringe der Schweiz überdies einen
komparativen Nachteil im Steuerwettbewerb und bringe eine massive zusätzliche
Steuerbelastung für Unternehmen, vor allem für KMU, mit sich. In der Folge könnten die
Unternehmen auch weniger investieren. Diese Wirkung würde sich vermutlich aufgrund
der Corona-Krise noch verstärken. Insgesamt würden vor allem die Beschäftigten mit
kleinen und mittleren Einkommen, also diejenigen Personen, die mit der Initiative
besser gestellt werden sollten, durch Kündigungen oder Konkurse die Hauptlast der
negativen Folgen der Initiative tragen. Mit 17 zu 8 Stimmen lehne die Kommission die
Initiative daher ab. 
Es folgte eine lange Debatte mit 56 Wortmeldungen und zahlreichen Nachfragen.
Besonders umstritten war die Frage, ob die Schere zwischen Arm und Reich in den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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letzten Jahren zu- oder abgenommen habe. Grünen-Sprecherin Ryser (gp, SG)
argumentierte, dass zwar die Markteinkommen in der Schweiz weltweit am
gleichmässigsten verteilt seien, dass aber eben die Vermögensanteile sehr einseitig
verteilt seien: 1 Prozent der Bevölkerung halte 40 Prozent der Vermögensanteile. Und
diese Ungleichheit nehme seit den 1970er Jahren zu. Dem entgegnete FDP.Liberalen-
Sprecherin Gössi (fdp, SZ), dass dies nur gelte, solange die steuerbefreiten Vermögen,
insbesondere das Kapital der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge, nicht
berücksichtigt würden. Nehme man diese hinzu, werde der Unterschied zwischen Arm
und Reich über die Zeit nicht grösser. 
Insbesondere Grünen-Sprecherin Ryser brachte überdies einige Argumente zur
Entkräftung der Kritik an der Initiative vor. Der Grossteil der sozialen Sicherheit und
somit der Umverteilung geschehe über die Sozialversicherungen und diese würden
durch Lohnbeiträge finanziert, nicht durch Steuern auf Kapital, betonte sie. Zudem
würden den KMU durch die Initiative keine Mittel entzogen, da die natürlichen
Personen, nicht die KMU, zusätzlich besteuert würden. Wenn deren Besitzerinnen oder
Besitzer die Kosten auf die Unternehmen abwälzten, sei das deren Entscheidung.
Nachfolgeregelungen bei KMU seien aber weiterhin problemlos möglich. Schliesslich sei
die Befürchtung, dass durch die Initiative vermögenshaltende Privatpersonen ins
Ausland abwanderten, ein Totschlagargument, das die Politik handlungsunfähig mache. 
Während sich die meisten bürgerlichen Sprecherinnen und Sprecher deutlich gegen die
Vorlage aussprachen, fanden Kathrin Bertschy (glp, BE) und Michel Matter (glp, GE) für
die Grünliberalen auch wohlgesinnte Worte für die Initiative. Auch sie sähen
Verbesserungspotenzial im Steuersystem bezüglich der hohen Belastung der
Arbeitseinkommen, der Verteilung der Einkommen und Vermögen sowie der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Initiative wolle aber nicht
primär die Besteuerung des Erwerbseinkommens reduzieren, sondern beinhalte vor
allem Steuerermässigungen von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen
oder Transferzahlungen an diese. Entsprechend könne die GLP die Initiative nicht
unterstützen.
Zum Schluss legte Finanzminister Maurer die Position des Bundesrates dar und stimmte
in seiner Argumentation weitgehend mit derjenigen der Kommissionssprechenden
überein. Ergänzend hielt er aber fest, dass die Initiative zudem zu einer weiteren
Verlagerung der Steuerzahlenden von den armen zu den reichen Kantonen führe und
damit den Zusammenhalt der Schweiz gefährde. Zudem bezahle ein Prozent der
Steuerzahlenden bereits mehr als 40 Prozent der direkten Bundessteuer; eine noch
höhere Besteuerung würde den «Bogen überspannen». Umverteilung finde somit
bereits heute statt, genauso wie auch die Besteuerung von Kapital und Gewinn etwa im
Eigenmietwert, der Grundstückgewinnsteuer sowie der Vermögenssteuer bereits
enthalten sei. Die Schweiz habe ein ausgewogenes Steuersystem, das «weder auf die
eine noch auf die andere Seite überlastet» werden solle. 
Nach den ausführlichen Diskussionen schritt der Rat schliesslich zu den Abstimmungen:
Mit 123 zu 62 Stimmen sprach sich die Ratsmehrheit zuerst gegen die Minderheit
Bendahan und somit gegen den Gegenvorschlag und anschliessend auch gegen die
Minderheit Wermuth auf Empfehlung zur Annahme der Initiative aus. Die Stimmen der
Minderheiten stammten von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-
Fraktionen. 7

Im Juni 2020, kurz nachdem der Bundesrat die Corona-bedingte Homeoffice-
Empfehlung aufgehoben hatte, forderte Franziska Ryser (gp, SG) eine steuerliche
Gleichstellung von Telearbeit. Demnach sollen die Auslagen für ein Arbeitszimmer
abgezogen werden können, sofern dieses mindestens zweimal wöchentlich «für die
Berufsausübung verwendet wird» – auch wenn der oder die Arbeitgebende einen
Arbeitsplatz anbietet. Hingegen sollte durch einen solchen Abzug der
Wochenaufenthalter-Abzug verfallen. Die Konzentration der aktuellen
Berufskostenabzüge auf möglichst lange Anfahrtswege solle auf diese Weise korrigiert
werden, forderte Ryser. Der Bundesrat pflichtete der Motionärin bei, dass vermehrte
Heimarbeit die Steuerbelastung der Arbeitnehmenden erhöhe, was zu negativen
Anreizen führe. Dennoch empfahl er die Motion zur Ablehnung, da er sie inhaltlich als
zu kurzgreifend erachtete. Er kündigte stattdessen eine Überprüfung der
entsprechenden Berufskostenabzüge an. In der Herbstsession 2020 lehnte der
Nationalrat die Motion stillschweigend ab. 8

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Ende Mai 2021 nahm der Bundesrat schriftlich Stellung zur parlamentarischen Initiative
für eine Erhöhung der steuerlichen Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung.
Er verwies dabei wie auch bereits in seiner Stellungnahme zur 2020 an der
Volksabstimmung gescheiterten Vorlage zur Erhöhung der steuerlichen Kinderabzüge
auf den Nutzen einer solchen Regelung, die zu einer «besseren Ausnutzung des
Fachkräftepotenzials, zu einer Belebung des Arbeitsmarktes und letztlich auch zu einer
Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität» und zu steigenden
Steuereinnahmen führen würde. Hingegen lehnte er die von der
Kommissionsminderheit vorgeschlagene Erhöhung des allgemeinen Kinderabzugs ab, da
er darin eine Missachtung des Volkswillens sah. 

In der Sommersession 2021 setzte sich der Nationalrat mit der Thematik auseinander
und behandelte dabei zuerst einen Minderheitsantrag Dettling (svp, SZ) auf
Nichteintreten. Marcel Dettling argumentierte, dass die Bundesratsvorlage gemäss
Nachabstimmungsbefragung in erster Linie abgelehnt worden sei, weil nur
Gutverdienende davon profitiert hätten. Dies sei aber auch bei der neuen Vorlage der
Fall, weshalb man den Volkswillen achten und auf eine erneute Behandlung dieses
Themas verzichten solle. Die Sprecherinnen der Kommissionsmehrheit, Daniela
Schneeberger (fdp, BL) und Sophie Michaud Gigon (gp, VD), verwiesen darauf, dass die
Kinderdrittbetreuungskosten «im Abstimmungskampf praktisch unbestritten»
geblieben seien – kritisiert worden sei vor allem die Erhöhung der Kinderabzüge. Mit
125 zu 52 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat für Eintreten aus.
Zur Mehrheit der SVP-Fraktion, die sich gegen Eintreten aussprach, gesellten sich auch
Minderheiten der SP und der Grünen. Letztere störten sich wohl allgemein an der
Erhöhung der Steuerabzüge, zumal man kein «Fan von Steuersubventionen via Abzüge»
sei, wie Jacqueline Badran (sp, ZH) betonte – aber dennoch Eintreten empfahl. Im
Anschluss begründete Thomas Aeschi (svp, ZG) seinen «moderaten Minderheitsantrag»
auf Erhöhung der Kinderabzüge von CHF 6'500 auf CHF 8'250, den er als Kompromiss
zum Abzug von CHF 10'000 im Rahmen des an der Urne gescheiterten
Bundesratsgeschäfts erachtete. Damit könnten auch «selbstbetreuende Familien –
eigentlich [...] alle Familien, die Kinder haben» unterstützt werden. Mit 104 zu 79
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat diese erneute Erhöhung des
Kinderabzugs ab. Unterstützt worden war der Vorschlag von der SVP-Fraktion, von einer
Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP-Fraktion. Im Anschluss
daran nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 145 zu 32 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) an, wobei die ablehnenden Stimmen wie zuvor bei der
Eintretensabstimmung von der Mehrheit der SVP und Minderheiten der SP und der
Grünen stammten. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2021 veröffentlichte das EFD einen Bericht zu einer möglichen Neuregelung der
Berufskosten von unselbständig Erwerbenden. Das Departement sei vom Bundesrat
zusammen mit den Kantonen beauftragt worden, «das geltende Recht zum steuerlichen
Abzug der Berufskosten zu überprüfen», insbesondere hinsichtlich der Telearbeit.
Durch eine Neuregelung der Pauschalabzüge sollte die Neutralität gegenüber
verschiedenen Arbeitsformen wiederhergestellt werden, wie es teilweise auch die
abgelehnte Motion Ryser (gp, SG) gefordert hatte. Eine ad-hoc-Arbeitsgruppe habe acht
Varianten zu einer Pauschalierung geprüft, wobei eine Mehrheit der Arbeitsgruppe
einen pauschalen Abzug für alle Berufskosten, auch für die Fahrtkosten, bevorzugte.
Diese Variante biete die stärkste Vereinfachung und die grösste Neutralität gegenüber
den Arbeitsformen, bedeute jedoch aufgrund des Einschlusses der Fahrtkosten auch
die grösste Änderung gegenüber der bisherigen Regelung. Eine Minderheit bevorzugte
eine Pauschale bei gleichzeitiger Beibehaltung des Fahrtkostenabzugs. 10

BERICHT
DATUM: 02.07.2021
ANJA HEIDELBERGER

Bereits in der Wintersession 2022 beriet das Parlament den Bundesbeschluss über
eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen fertig. Dies war nötig,
damit die entsprechende Verordnung ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten und die
Regelungen der OECD somit termingerecht umgesetzt werden können – vorausgesetzt,
die Stimmbevölkerung heisst die Verfassungsänderung im Juni 2023 an der Urne gut.

Nach dem Ständerat, der sich bereits in der Herbstsession zur Vorlage geäussert hatte,
setzte sich zu Beginn der Wintersession der Nationalrat mit dem Bundesbeschluss zur
Änderung der Verfassung auseinander. Vertreterinnen und Vertreter der bürgerlichen
Parteien unterstrichen in der Eintretensdebatte die Notwendigkeit der Vorlage, auch
wenn sie teilweise als notwendiges Übel dargestellt wurde. Sie betonten, dass sich der
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Standortwettbewerb in den kommenden Jahren aufgrund der OECD-
Mindestbesteuerung verstärken werde und die betroffenen Kantone ihre sinkende
Steuerattraktivität kompensieren müssten. Dem pflichtete der Finanzminister später
bei, als er betonte, dass es aufgrund dieser Vorlage zu grossen Veränderungen kommen
werde – der Standortwettbewerb verlagere sich auf Bereiche, in denen «die Schweiz
nicht mithalten kann». Vertreterinnen und Vertreter der links-grünen Parteien
hingegen erachteten die OECD-Reform als Versuch, den in ihren Augen schädlichen
internationalen Steuerwettbewerb einzuschränken. Entsprechend sollten die daraus
resultierenden Einnahmen nicht erneut dafür eingesetzt werden, einzelne Kantone für
Unternehmen attraktiver zu machen, womit auch die interkantonale Ungleichheit noch
verstärkt würde. Eintreten war in der Folge unbestritten. 

Die grosse Debatte betraf in der Folge die Frage, wie die aufgrund der
Ergänzungssteuer erzielten Mehreinnahmen zwischen Bund und Kantonen verteilt
werden sollen. Der Bundesrat hatte in Absprache mit den Kantonen eine Verteilung von
25 Prozent für den Bund und 75 Prozent für die Kantone vorgeschlagen, der Ständerat
war seinem Antrag gefolgt. Eine Minderheit III Walti (fdp, ZH) vertrat diese Position im
Nationalrat. Die WAK-NR befürwortete hingegen eine Verteilung von 50-zu-50 Prozent
für Bund und Kantone, wobei eine Obergrenze von CHF 400 pro Einwohnerin und
Einwohner geschaffen werden sollte. Einerseits sei die finanzielle Situation der Kantone
deutlich besser als diejenige des Bundes, zudem sei ein Engagement des Bundes im
Standortwettbewerb vonnöten, begründete Landolt (mitte, GL) im Namen der
Kommission den höheren Bundesanteil. Schliesslich führe dieser Vorschlag in 16
Kantonen zu Mehreinnahmen gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag. Daneben
lagen jedoch zahlreiche Minderheitsvorschläge vor. Zwei Minderheiten I Grossen (glp,
BE) und II Feller (fdp, VD) befürworteten die Verteilung von 50 zu 50, lehnten aber die
Pro-Kopf-Obergrenze ab. Die Minderheit I Grossen wollte die Gelder zu zwei Dritteln
entsprechend der kantonalen Wirtschaftsleistung und zu einem Drittel entsprechend
der Wohnbevölkerung auf die Kantone verteilen, während die Minderheit II Feller keine
Ergänzungen vorsah. Extrempositionen nahmen die Minderheiten IV Martullo (svp, GR)
sowie VI Glättli (gp, ZH) ein, die 100 Prozent der Gelder den Kantonen (Martullo)
respektive dem Bund (Glättli) zukommen lassen wollten. 
Finanzminister Maurer warnte den Rat eindringlich vor den Folgen einer Abweichung
vom Kompromiss zwischen den Kantonen: Damit lasse man die «Solidarität
auseinanderbrechen», betonte er und empfahl folglich die Minderheit IV Walti zur
Annahme. 
Dennoch setzte sich die Minderheit II Feller und somit die hälftige Verteilung zwischen
Bund und Kantonen ohne Einschränkungen gegen die Alternativvorschläge durch.
Angenommen wurde auch eine Minderheit V Leo Müller (mitte, LU), mit der die
Verteilung der kantonalen Mehreinnahmen auf Gemeinden und Städte gemäss der
Verteilung der Gewinnsteuern festgeschrieben werden sollte. Der Nationalrat schuf
damit gleich zwei Differenzen zum Erstrat. 
Erfolgreich war mit 161 zu 25 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) überdies ein Einzelantrag
Leo Müller für eine Änderung des Vorlagentitels als dritte Differenz. Dieser sollte neu
die «Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser
Unternehmensgruppen» in den Mittelpunkt stellen, nicht wie bisher die «Besteuerung
der digitalen Wirtschaft». Müller hatte zuvor auf die Notwendigkeit verwiesen, dass die
Vorlage bei einer Volksabstimmung einen passenden Titel aufweist. 
Schliesslich folgte der Nationalrat auch einem Antrag seiner Kommissionsmehrheit und
beauftragte den Bundesrat, bis sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung zur
Mindestbesteuerung das entsprechende Bundesgesetz vorzulegen. Damit schuf er eine
vierte Differenz zum Ständerat. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) wollte ergänzend vom
Bundesrat verlangen, zusammen mit der Ausführungsgesetzgebung auch eine
Anpassung der NFA zu präsentieren, da das «neue[...], NFA-ähnliche[...]
Umverteilungsgefäss» zusammen mit den bestehenden NFA-Gefässen angeschaut
werden müsse. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 143 zu 46 Stimmen für den
Mehrheitsantrag. 

Daneben versuchten verschiedene Minderheiten, die Vorlage um weitere Elemente zu
ergänzen – blieben damit aber erfolglos. Auf bürgerlicher Seite verlangte eine
Minderheit Aeschi, gleichzeitig mit der Unternehmensbesteuerung auch die natürlichen
Personen zu entlasten, was die Mehrheit der Sprechenden mit Verweis darauf ablehnte,
dass dieser Antrag themenfremd sei und Kosten in Milliardenhöhe verursachen würde.
Auch der Nationalrat sah von dieser Ergänzung ab (141 zu 48 Stimmen). 
Eine weitere Minderheit Aeschi wollte erfolglos (134 zu 55 Stimmen bei 1 Enthaltung) die
Reichweite der Vorlage auf juristische Personen beschränken und damit
Personengesellschaften von der Regelung ausnehmen. Dies lehnte etwa Finanzminister
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Maurer mit der Begründung ab, dass die OECD-Regelung auch solche Unternehmen
einbeziehe. 
Erfolglos blieben auch zwei Minderheiten Feller für eine Einschränkung der
Bestimmungen auf «grosse multinationale Unternehmensgruppen» – der Bundesrat
hatte nur von «grossen Unternehmensgruppen» gesprochen. Sollte die erste Säule der
OECD-Bemühungen, die sich mit der «steuerlichen Zuteilung von Gewinnen grosser
Unternehmensgruppen» (EFD) beschäftigt, ebenfalls umgesetzt werden, bräuchte es
bei einer solchen Ergänzung eine neue Verfassungsänderung, begründete der
Finanzminister seine ablehnende Haltung. Der zweite Minderheitsantrag Feller
verlangte, dass die Veranlagung zwingend durch die Kantone gemacht werden muss –
bisher enthielt die Vorlage diesbezüglich Ausnahmemöglichkeiten.
Kommissionssprecher Landolt betonte, dass man diese Frage absichtlich offen lassen
wolle, um sie im Rahmen des späteren Gesetzgebungsverfahrens regeln zu können. Mit
130 zu 58 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive 131 zu 57 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
fanden auch diese zwei Anträge keine Mehrheit. Alle vier Minderheitsanträge wurden
von der SVP-Fraktion sowie von einer Minderheit der FDP-Fraktion und einzelnen
Mitgliedern der Mitte-Fraktion befürwortet. 

Nicht nur von bürgerlicher, auch von links-grüner Ratsseite lagen zahlreiche erfolglose
Minderheitsanträge vor. 
Eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) erachtete einen Vollzug der neuen Steuer durch
die ESTV als sinnvoller als einen kantonalen Vollzug mit Unterstützung durch die ESTV –
zumal immer mehrere Kantone betroffen seien. Finanzminister Maurer wies auf den
bereits bestehenden Kontakt zwischen Kantonen und Unternehmen hin und erachtete
den Vollzug durch die Kantone daher als sinnvoller. Der Minderheitsantrag scheiterte
mit 110 zu 79 Stimmen. 
Genauere Vorschriften für die Verwendung der Bundesgelder verlangten zwei
Minderheiten I Badran (sp, ZH) und II Ryser (gp, SG). Um den «Basar» zur Verteilung der
Gelder durch die ungenaue Formulierung einer «Förderung der Standortattraktivität»
zu stoppen, schlug Jacqueline Badran eine Zweckbindung zur Finanzierung von
familienexterner Kinderbetreuung und Franziska Ryser eine Zweckbindung zur
Finanzierung der Individualbesteuerung vor. Mit beiden Vorschlägen könne das
inländische Fachkräftepotenzial besser ausgeschöpft werden, betonten sie. Martin
Landolt lehnte es im Namen der Kommission jedoch ab, konkrete Massnahmen zu
treffen, solange die konkreten Herausforderungen noch nicht bekannt seien. Mit 97 zu
90 Stimmen bevorzugte der Nationalrat den Vorschlag der Kommissionsmehrheit
gegenüber dem Minderheitsantrag I Badran, der sich zuvor ähnlich knapp gegen den
Minderheitsantrag Ryser durchgesetzt hatte. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 43 Stimmen
(bei 18 Enthaltungen) an. Abgelehnt wurde der Entwurf von den Mitgliedern der SVP-
Fraktion, Enthaltungen fanden sich in allen Fraktionen ausser derjenigen der GLP. 11

In der Wintersession 2022 begann der Nationalrat die Beratung des neuen Gesetzes für
eine Tonnagesteuer für Hochseeschiffe. Kommissionssprecherin Amaudruz (svp, GE)
betonte, dass die Mehrheit der WAK-NR mit diesem Gesetz ein klares Signal an die
Wirtschaft senden wolle und dass man davon ausgehe, dass die Einführung einer
Tonnagesteuer zu höheren Steuereinnahmen und neuen Arbeitsplätzen führe. Die
Tonnagesteuer diene dazu, Hochseetransportunternehmen in der Schweiz zu halten,
nachdem deren Sonderregelungen zur Besteuerung mit dem STAF abgeschafft worden
waren. Diese neue Regelung sei OECD-konform und werde auch in der EU angewendet.
Finanzminister Maurer betonte, dass die Vorarbeiten zu dieser Vorlage aus einer Zeit
stammten, in der es der Hochseeschifffahrt überaus schlecht ging, und erinnerte an die
entsprechenden Bürgschaften des Bundes. Zwar gebe es verfassungsrechtliche Gründe
für und wider eine Tonnagesteuer, jedoch sei es volkswirtschaftlich wichtig, die
Hochseeschifffahrt in der Schweiz mit derjenigen im Ausland gleichzustellen. «Zum
Standort Schweiz, einem zuverlässigen Standort mit hohem Know-how, gehören eben
auch diese Schiffe», betonte der Finanzminister. 

Im Nationalrat lagen ein Antrag Bertschy (glp, BE) auf Nichteintreten sowie ein Antrag
Wermuth (sp, AG) auf Rückweisung des Entwurfs an den Bundesrat vor, wobei dieser
die «ökologische und soziale Verantwortung der Schifffahrtsbranche» im Entwurf hätte
stärken sollen. Zudem hatte auch die FK-NR in einem Mitbericht aus finanziellen
Gründen den Verzicht auf das neue Gesetz gefordert. Kathrin Bertschy brachte
verschiedene Gründe für ihren Nichteintretensantrag an: Einerseits halte man die
Verfassungsmässigkeit der Vorlage, insbesondere den Grundsatz der Besteuerung nach
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wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und der rechtsgleichen Besteuerung, nicht für
gegeben. Zwei Gutachten seien diesbezüglich zu unterschiedlichen Schlüssen
gekommen, was insbesondere an ihrer unterschiedlichen Einschätzung der Frage, ob
die Hochseeschifffahrt in der Schweiz ohne diese Vorlage in ihrer Existenz gefährdet
sei, gelegen habe. Aufgrund der guten aktuellen wirtschaftlichen Lage der
entsprechenden Branche verneine die Minderheit diese existenzielle Bedrohung, die
eine Voraussetzung für die Verfassungsmässigkeit darstelle. Zudem hätten sowohl der
Bundesrat als auch die FK-NR in ihrem Mitbericht erklärt, die Auswirkungen der Vorlage
auf den Bundeshaushalt seien unklar. Mit diesem Entwurf könnten
Rohstoffunternehmen die OECD-Mindestbesteuerung unterwandern, zumal sie den
Schifffahrtsunternehmen gemäss Schätzungen von Expertinnen und Experten eine
Besteuerung von 6 bis 7 Prozent erlaube. Schliesslich verlangte Bertschy, dass nur
Unternehmen von der Steuer profitieren dürften, die mindestens unter EU- oder EWR-
Flagge fahren, damit sie auch die entsprechenden Arbeits- und Umwelterfordernisse
erfüllen müssten. Eine entsprechende Regelung sei jedoch nach der Vernehmlassung
aus dem Entwurf gestrichen worden. Ähnlich argumentierte auch Cédric Wermuth, der
überdies auch die Besteuerung nach Tonnage als unsinnig hervorstrich. Wenn man aber
eine Tonnagesteuer wolle, müsse diese so ausgestaltet sein, dass die ökologische und
soziale Verantwortung der Branche gestärkt werde.
In der Folge lehnte der Nationalrat beide Minderheitsanträge ab (mit 107 zu 83 Stimmen
bei 4 Enthaltungen respektive mit 103 zu 90 Stimmen bei 1 Enthaltung), wobei SP und
Grüne sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion beide Minderheitsanträge annahmen,
während die GLP geschlossen den Rückweisungsantrag, aber nur zur Hälfte den
Nichteintretensantrag unterstützte. 

In der Detailberatung vertrat die Kommissionsmehrheit zwei Änderungsanträge:
Einerseits wollte sie auch die Kreuzfahrtschiffe ausdrücklich der Tonnagesteuer
unterstellen, obwohl der Bundesrat diese in der Botschaft bereits als Teil des
Personentransports erachtet hatte. Eine Minderheit Bertschy sprach sich gegen den
Einbezug der Kreuzfahrtschiffe aus, zumal Kreuzfahrten einen «unsinnigen»
Tourismuszweig darstellten, den man gegenüber dem Tourismus in der Schweiz nicht
einseitig subventionieren solle. Der Nationalrat folgte jedoch seiner
Kommissionsmehrheit. 
Als zweite Änderung verlangte die Kommission, dass nur diejenigen Schiffe zur
Tonnagesteuer zugelassen werden, deren «strategische[s] und kommerzielle[s]
Management [...] in der Schweiz ausgeübt wird». Damit wollte man die Problematik
lösen, dass die im Vernehmlassungsentwurf vom Bundesrat vorgeschlagene
Beschränkung auf in der EU und im EWR zugelassene Schiffe gegen WTO-Recht
verstossen würde. Dies war folglich auch die Kritik an einem Minderheitsantrag Badran
(sp, ZH), welcher ebendiese Einschränkung forderte. WTO-konform wäre gemäss den
Kommissionssprechenden auch der Antrag der Minderheit Ryser (gp, SG), nur Flotten
zuzulassen, die zu 60 Prozent im Schweizer Schifffahrtsregister eingetragen sind. Diese
Lösung erachtete Finanzminister Maurer jedoch als zu restriktiv und als «Schmälerung
der Attraktivität der Schweizer Tonnagesteuer». Die Kommissionsmehrheit setzte sich
in der Folge mit ihrem Alternativvorschlag gegen die Minderheitsanträge durch.

Darüber hinaus versuchten verschiedene Minderheiten die vorgeschlagenen
Regelungen zu ver- oder entschärfen. So erachtete eine Minderheit Amaudruz den
Vorschlag von Bundesrat und Kommissionsmehrheit als zu einschränkend und schlug
mehrere Änderungen vor: Erstens sollte die Liste der mittels Tonnagesteuer
besteuerten Zwecke nicht abschliessend genannt werden, was der Nationalrat jedoch
ablehnte, weil es gemäss Kommissionssprecher Müller (mitte, LU) gegen das
Legalitätsprinzip verstossen würde. Zweitens sollte die Regelung für Schiffe zur
Errichtung und zum Unterhalt von Offshore-Bauwerken auf alle Seeschiffe mit
maritimen Dienstleistungen für die Offshore-Industrie ausgedehnt werden. Zudem
wollte Amaudruz die Regelung zu den Gewinnen aus Nebentätigkeiten, die ebenfalls via
Tonnagesteuer besteuert werden können, ausweiten. Der Nationalrat lehnte jedoch
sämtliche Anträge ab. 
Eine Minderheit Wermuth schlug hingegen vor, die weitere, 30-prozentige Ermässigung
des steuerbaren Reingewinns bei Erfüllung von ökologischen Anforderungen zu
streichen. Beispiele aus anderen Staaten mit deutlich restriktiveren Regelungen hätten
gezeigt, dass solche Belohnungen keine Wirkung auf die ökologischen Massnahmen auf
den Schiffen hätten. Auch hier setzte sich die Kommissionsmehrheit jedoch durch und
behielt die Ermässigung bei.

In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat den Entwurf mit 99 zu 85 Stimmen (bei
3 Enthaltungen) gut, wobei die ablehnenden Stimmen von der SP-, der Grünen-, fast
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der gesamten GLP- und einer Minderheit der Mitte-Fraktion stammten. 12

Im Juni 2023 verlangte die WAK-NR in einer Motion eine angemessene, auf dem
Substanzwert basierende Bewertung von personenbezogenen Gesellschaften für die
Bemessung der Vermögenssteuern. Als personenbezogene Gesellschaften definierte
sie diejenigen Gesellschaften, deren «hauptsächliche Wertschöpfung vom Inhaber oder
von der Inhaberin der Gesellschaft erzielt wird». Die Motion basierte auf einer
parlamentarischen Initiative Amaudruz (svp, GE; Pa.Iv. 21.520), welche der Nationalrat
abgelehnt hatte. In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2023 legten die
Kommissionssprecherinnen Schneeberger (fdp, BL) und Amaudruz die Problematik
etwas ausführlicher dar: Gemäss StHG erfolge die Bewertung der Wertpapiere zum
Verkehrswert, wobei jedoch die entsprechende Berechnung für die steuerpflichtige
Person unklar sei. Die Lösung, welche die ESTV in einem Kreisschreiben verbreitet habe,
führe nun aber bei einem tiefen Kapitalisierungsfaktor zu stossend hohen
Ertragswerten. Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) empfahl die Motion zur Ablehnung, da
die Kantone bereits Spielraum hätten und diesen auch nutzten. Mit 118 zu 68 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Motion an. 13

MOTION
DATUM: 19.09.2023
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Private Vorsorge

In der Sommersession 2022 verabschiedete das Parlament die Flexibilisierung der
Besteuerung von Leibrenten. Für die WAK-NR präsentierten Daniela Schneeberger
(fdp, BL) und Céline Amaudruz (svp, GE) dem Nationalrat die Vorlage; Schneeberger
lobte die vorliegende Lösung als «flexibel» und «angemessen», da die Besteuerung der
Leibrenten bei einem Zinsanstieg ebenfalls erhöht werde. Eine Minderheit Wermuth
(sp, AG) beantragte hingegen Nichteintreten, da es bei dieser Vorlage «um eine doch
sehr marginale Frage» gehe, von der überdies nur vermögende Personen profitieren
würden – gleichzeitig blieben Probleme, deren Lösung allen Personen zugute käme,
weiterhin ungelöst. Zudem komme der Wegfall der Pauschalbesteuerung in Anbetracht
der steigenden Zinsen zum falschen Zeitpunkt, da man damit ein falsches Signal sende.
Dies überzeugte jedoch neben der SP-Fraktion lediglich Stefania Prezioso (egsols, GE).
Folglich trat der Nationalrat mit 131 zu 37 Stimmen auf das Geschäft ein und nahm
dieses in der Folge ohne weitere Diskussionen mit 148 zu 37 Stimmen an. 
Die Schlussabstimmungen passierte die Vorlage mit 156 zu 37 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) und 43 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) problemlos. Somit werden
Leibrenten zukünftig nicht mehr pauschal, sondern entsprechend der
Anlagemöglichkeiten besteuert. 14
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